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Vorwort  

Dieses Papier wurde auf der Grundlage der Orientierungseckpunkte zur Umsetzung der Bundesvorgaben 

zum verpflichtenden Gewaltschutzkonzept in Kindertageseinrichtungen erstellt, die unter Mitwirkung der 

kirchlichen, freien und kommunalen Verbände, des Kommunalverbandes Jugend und Soziales BW (KVJS) 

und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport erarbeitet wurden.  

Es ist für alle Mitarbeitenden des Evangelischen Kindergartens Walddorfhäslach bindend, dient als Grund-

lage allen Handelns und wird regelmäßig in die Teamsitzungen eingebracht.  

Einmal jährlich findet eine Überarbeitung des Gewaltschutzkonzeptes statt. 

Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle allen Beteiligten, die an der Erarbeitung des vorliegenden Ge-

waltschutzkonzeptes mitgewirkt haben.  

 

Walddorfhäslach, 5. November 2025 

 

    

 

 

Christine Kern, Kindergartenleitung   Dr. Uwe Rechberger, Trägervertreter 
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Einleitung 

Kinder haben das Recht, beschützt und ihrem Alter sowie ihrer Entwicklung entsprechend aufzuwachsen. 

Dafür benötigen sie in der Kindertageseinrichtung Vertrauen zu den Menschen, die sie betreuen und Zuver-

lässigkeit in den Beziehungen zu den Erwachsenen. Sie erfahren im Alltag und im Prozess ihrer Entwicklung, 

welche Rechte sie selbst als Kinder haben, welche Rechte den Erwachsenen zugeschrieben werden und 

welche Regeln das Miteinander in der Kindertageseinrichtung bestimmen. Kinder sind in einem erheblichen 

Maße auf Erwachsene angewiesen, die ihre Grundbedürfnisse erkennen und ihre Signale verstehen. Kin-

dern hilft es, wenn Beteiligung täglich gelebt und transparent in der Kindertageseinrichtung kommuniziert 

und gestaltet wird und auch ihre Eltern/Personensorgeberechtigten daran beteiligt sind. Die Kinder- und 

Jugendhilfe hat den Auftrag, alle jungen Menschen zu stärken und zu schützen. Dieses weite, umfassende 

Verständnis von Kinder- und Jugendhilfe liegt der Bundesnorm Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) zu-

grunde. Mit der Änderung von § 45 SGB VIII im Jahr 2021 hat der Träger der Kindertageseinrichtung die Ent-

wicklung, Anwendung und Überprüfung des vorliegenden Konzepts zum Schutz vor Gewalt (im Folgenden 

Schutzkonzept genannt) zu gewährleisten. Das gilt auch für geeignete Verfahren der Selbstvertretung und 

Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten innerhalb und außer-

halb der Einrichtung. 

Das Schutzkonzept richtet sich an alle Mitarbeitenden sämtlicher Einrichtungen des Trägers (im Sinne einer 

Verhaltensregelung), ehrenamtlich Tätige und Interessierte wie Praktikanten aller Art. Die Eckpunkte geben 

Hinweise zur Sicherung des Kinderschutzes und des grenzachtenden Umgangs in der Kindertagesbetreuung 

und zeigen professionelle Handlungsweisen auf. Dabei wird in den einzelnen Abschnitten auf die besonde-

ren Spezifika der jeweiligen Betreuungsformen hingewiesen. 

Für die Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg obliegt die Überprüfung der Kinderschutzkon-

zepte dem KVJS im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens. Die Zuständigkeiten des KVJS und der Jugend-

ämter sowie alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften bleiben unberührt.  

Verantwortung des Trägers und aller Akteure in der Kindertagesbetreuung 
In der Evangelischen Kindertageseinrichtung hat die Evangelische Kirchengemeinde Walddorfhäslach die 

Gesamtverantwortung nach § 45 SGB VIII. Die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Gewähr-

leistung des Wohls der Kinder nach § 45 SGB VIII mittels der Schutzkonzepte sowie der Vereinbarung zum 

Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII und für die Umsetzung des bundesgesetzlichen Förderauftrags nach § 22 

SGB VIII sowie die Meldepflichten nach § 47 SGB VIII sind, stellt die Kirchengemeinde zu jeder Zeit sicher. 

Sie ist vollumfänglich gegenüber der jeweiligen Aufsichtsbehörde der öffentlichen Jugendhilfe verantwort-

lich. Ihre spezifische Verantwortung kann nicht auf die Leitung der Einrichtung oder auf Dritte übertragen 

werden. Gleichzeitig müssen alle Personen im Kontakt mit den Kindern Verantwortung übernehmen, um 

Kinderschutz im Alltag sicherzustellen. 
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1. Leitbild  Evangelischer Kindergarten Walddorfhäslach  
 

Werte und Religion 

Unser Leben und Handeln basieren auf der Überzeugung, dass Gott jeden Menschen bedingungslos an-

nimmt.  

Als evangelischer Kindergarten ist unsere Grundlage der christliche Glaube, der fest in unseren Alltag inte-

griert ist. 

Im täglichen Miteinander versuchen wir, den Kindern die Liebe Gottes in Wort und Tat näherzubringen und 

sie ihnen vorzuleben.  

Dabei ist uns besonders wichtig, dass Kinder bei uns Wertschätzung jedes Einzelnen, Ehrlichkeit und Res-

pekt im Umgang miteinander erleben und erfahren.  

 

Kindzentriert 

Unser gesamter Alltag orientiert sich an den Bedürfnissen, Interessen und Themen der Kinder.  

Mit dem Angebot von Räumen und Materialien, der Gestaltung des Tagesablaufes und Inhalten der unter-

schiedlichen Bildungsbereiche fördern wir die Kinder alters- und entwicklungsgemäß.  

Wir geben Kindern entsprechend ihrem jeweiligen Entwicklungsstand ausreichend Anregungen für eine in-

dividuelle Weiterentwicklung.  

Eine liebevolle, partnerschaftliche Beziehung zwischen Kindern und Erzieherinnen betrachten wir dabei als 

notwendige und wichtige Grundlage. 

 

Gemeinschaftsorientiert 

Als Kindergartengemeinschaft leben, lernen und feiern wir gemeinsam.  

Kinder erfahren bei uns Verlässlichkeit, Vergebung und Vertrauen. Wir unterstützen sie in ihrer Beziehungs-

fähigkeit, sie lernen Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.  

Den Eltern unserer Kindergartenkinder stehen wir im Sinne einer Erziehungspartnerschaft beratend und 

unterstützend zur Seite. 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team ist uns wichtig, um eine professionelle Kindergartenarbeit 

zum Wohle aller gewährleisten zu können. 

Wir pflegen eine enge Verbindung zu unserer Kirchengemeinde und darüber hinaus zur örtlichen Gemeinde 

sowie unserem nahegelegenen Umfeld. 

 

Ganzheitlich 

Jedes Kind hat unterschiedliche Gaben und Stärken.  

Um diese Gaben entdecken zu können, stehen wir den Kindern mit einem wertschätzenden Blick unterstüt-

zend zur Seite und bieten ihnen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten.  

Dies beinhaltet: Kreativität, Phantasie, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktbewältigung, Sprache, Gemein-

schaftsfähigkeit und vieles mehr.  

Wir begleiten und fördern Kinder darin, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken, selbst-

bewusst und selbständig zu handeln. 

Ganzheitliches Lernen unterstützen wir, indem wir den Kindern vielfältige Erfahrungen in Natur und Umfeld 

ermöglichen. 

Ungeachtet von Stärken und Schwächen, Herkunft, Sprache sowie familiärem Hintergrund ist es uns wich-

tig, dass alle Kinder gleiche Bildungschancen erhalten. 
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2. Prävention 

Eindeutige Positionen, transparente Abläufe und ein Verhaltenskodex (Verhaltensregeln zur Klarstellung, 

wie sich Mitarbeitende rechtlich korrekt, ethisch und sozial verhalten sollen, um die Sicherheit und das 

Wohl der Kinder zu gewährleisten) dienen als Teil dieses Konzeptes dem Schutz der Kinder. 

Insbesondere geht es um 

¶ einen bewussten Umgang mit Macht und Machtmissbrauch im Kontext des pädagogischen Gefälles, 

¶ einen achtsamen Umgang mit Nähe und Distanz, die Angemessenheit von Körperkontakt, 

¶ die Achtung der Intimsphäre von Kindern, 

¶ den Schutz vor Gewalt, insbesondere vor verbaler-, nonverbaler-, sexueller-, physischer- und psychischer 

Gewalt sowie Vernachlässigung, 

¶ den Umgang mit Verhaltensherausforderungen, Sexualität, Inklusion, 

¶ eine klare Trennung zwischen professionellen und privaten Kontakten und transparenten Formen der Be-

teiligung von Kindern und Eltern/Personensorgeberechtigten. 

Durch pädagogisch-partizipatives Handeln wird Kindern von Anfang an und in allen Altersstufen ein Ver-

ständnis davon vermittelt, dass es auf jedes einzelne Kind ankommt. Kinder werden gestärkt, indem sie sich 

als selbstwirksam und selbstbestimmt erleben. In der pädagogischen Arbeit wird dies besonders durch eine 

entwicklungsgerechte Gesprächs- und Beteiligungskultur im alltäglichen Miteinander und ganz gezielt in 

Gesprächskreisen oder Kleingruppen sichtbar. Dort beteiligen sich Kinder, finden ihren Platz mit ihren Mei-

nungen, Gedanken und Wünschen. Diese müssen ernst genommen und regelmäßig umgesetzt werden (z.B. 

Aktivitäten, Projektideen der Kinder, Regeln, Essenswünsche). Die Ideen und Beschwerden von Kindern als 

eine Bereicherung zu sehen, hat hier Priorität. Dies stärkt Kinder, ihre Meinung offen kundzutun. In der di-

rekten Interaktion werden die Gefühle und Gedanken der Kinder reflektiert und ǊŜǎǇŜƪǘƛŜǊǘΦ 5ŀǎ αbŜƛƴά Ŝƛπ

nes Kindes, das je nach Alter und Entwicklungsstand in unterschiedlicher Weise zum Ausdruck gebracht 

werden kann (verbal/nonverbal), ist als selbstbestimmte Äußerung zu akzeptieren. Wenn Kinder in solchen 

Situationen Respekt erleben, werden sie gestärkt und können sich auch in der Zukunft klar positionieren. 

Die konzeptionelle Verankerung von demokratischen Beteiligungsformen fördert die Selbstwirksamkeit von 

Kindern und leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Kinderschutz. D.h., wenn Kinder die Erfahrung ge-

macht haben, dass sie schwierige und herausfordernde Situationen aus eigener Kraft gut gemeistert haben, 

gibt ihnen das Sicherheit und Schutz. 
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2.1 Verhaltenskodex für Mitarbeitende  
Die Gewährleistung des Kinderschutzes beginnt bereits bei der Personalauswahl und dem verpflichtenden 

Verhaltenskodex der angestellten Mitarbeitenden in unserer pädagogischen Einrichtung. Im Anhang findet 

sich ein Formular, das von allen Beschäftigten unterzeichnet werden muss und beim Träger vorliegt. 

Zudem ist der nachfolgende Verhaltenskodex eine Selbstverpflichtung aller Mitarbeitenden im Evangeli-

schen Kindergarten Walddorfhäslach. Sie richtet sich an alle Mitarbeitenden: Leitungen, Pädagogische 

Fachkräfte, Menschen in den unterschiedlichsten Praktika, Hauswirtschaftskräfte. 

Der Verhaltenskodex als Grundlage unseres pädagogischen Handels repräsentiert den Anspruch an uns 

selbst, den darin aufgeführten Werten und Grundsätzen gerecht zu werden bzw. nach bestem Wissen und 

Gewissen anzustreben. Es signalisiert zugleich nach Außen ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber 

den uns anvertrauten Kindern. Diese Kinder werden von uns als Schutzbefohlene betrachtet. Schutzbefoh-

lene sind, laut § 174 StGB, Personen unter achtzehn Jahren, die in einem besonderen Betreuungs- und Ab-

hängigkeitsverhältnis stehen. Dieses Verhältnis ist geprägt von persönlicher Nähe und gegenseitigem Ver-

trauen. Um zu verhindern, dass dieses Vertrauen zum Schaden der Kinder ausgenutzt wird, verpflichten wir 

uns folgende Werte und Grundsätze - so immer es möglich ist - einzuhalten: 

 

1. Schutz des Kindes 

Ich verpflichte mich, Verantwortung für das Wohl aller mir anvertrauten Kinder zu übernehmen und sie vor 

körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt, sowie vor Machtmissbrauch zu schützen. Hierbei achte 

ich auch auf Zeichen körperlicher und emotionaler Vernachlässigung. 

2. Haltung und Wertschätzung 

Ich werde Kinder unabhängig ihres Alters und Geschlechts, ihrer Herkunft und Religion gleichermaßen 

wertschätzend behandeln. In meiner Kommunikation, meinen Handlungen und meiner Haltung achte ich 

darauf, mich respektvoll, gewaltfrei, verlässlich und kontinuierlich gegenüber den Kindern zu verhalten. Das 

versuche ich auch dann, wenn Kinder sich unangemessen verhalten sollten. 

3. Gewaltfreiheit 

Ich selbst werde mich den Kindern gegenüber stets gewaltfrei verhalten. Dies schließt sowohl körperliche 

Züchtigung als auch verbale und nonverbale, psychische und sexualisierte Gewalt mit ein. Ich verpflichte 

mich, nicht nur selbst keine Gewalt auszuüben, sondern beziehe gegen gewalttätiges, diskriminierendes 

und sexistisches Verhalten unter Kindern oder zwischen Erwachsenen und Kindern aktiv Stellung. Ich be-

nenne dies offen und greife jederzeit ein. 

4. Respektieren von Grenzen 

Ich respektiere die individuellen Grenzempfindungen der mir anvertrauten Kinder und achte darauf, dass 

auch die Kinder untereinander diese Grenzen im Umgang miteinander wahrnehmen und einhalten. Als Pä-

dagogische Fachkraft achte ich hierbei auf einen professionellen Umgang mit Nähe und Distanz, sowie 

aŀŎƘǘ ǳƴŘ !ōƘŅƴƎƛƎƪŜƛǘΦ LŎƘ ǊŜǎǇŜƪǘƛŜǊŜ Řŀǎ wŜŎƘǘ ŘŜǎ YƛƴŘŜǎΣ αbŜƛƴά Ȋǳ ǎŀƎŜƴ ǳƴŘ ǎŎƘǊŜƛǘŜ ŀǳŎƘ ŜƛƴΣ 

wenn es zu grenzverletzendem Verhalten kommt. Die in den Gruppen klar mit den Kindern kommunizierten 

und erarbeiteten Regeln dienen als Fundament, um ein Gefühl für grenzabweichendes Verhalten zu entwi-

ckeln. 
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5. Wahrung der Intimsphäre 

Ich verpflichte mich, die Intimsphäre der Kinder zu wahren, und ihr individuelles Schamgefühl wahr und 

ernst zu nehmen. Ich respektiere hierbei den Willen und die Entscheidungsfreiheit des einzelnen Kindes 

(beispielsweise beim Toilettengang). Körperkontakt und Berührungen sind zwischen den Kindern und mir 

als pädagogischer Bezugsperson wesentlich und unverzichtbar. Dabei wahre ich jedoch von Anfang an die 

individuelle Grenze und persönliche Intimsphäre aller Kinder. Körperkontakt geschieht stets respektvoll und 

mit Achtsamkeit gegenüber ihren Grenzen, um ihnen ein positives Körpergefühl zu vermitteln und Selbstbe-

stimmung zu erleben. 

6. Partizipation 

Ich werde stets darauf achten, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, in denen die Kinder ihre 

Rechte erleben und umsetzen können. Ich lege Wert darauf, die Kinder entwicklungsangemessen in Diskus-

sions- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Hier lasse ich sie je nach Situation mitwirken, mitbestim-

men oder selbst bestimmen. Ein Mitspracherecht räume ich den Kindern besonders in den sie persönlich 

betreffenden Angelegenheiten ein, wie beispielsweise in der Wickel- oder Essenssituation. Hier gebe ich 

den Kindern die Möglichkeit, selbst zu entscheiden und zu wählen. Ich unterstütze so ihre Individualität und 

stärke ihr Selbstbewusstsein, sowie das Erlernen und Erleben der Selbstbestimmung.  

7. Kommunikation 

Mein Umgangston ist grundsätzlich freundlich, höflich und respektvoll, sowie der jeweiligen Situation ange-

messen. Ich verzichte auf verbales abwertendes Verhalten, wie z.B. Herabsetzen, Bloßstellen oder Ausgren-

zen einzelner Kinder. Dies schließt auch das Recht des Kindes auf seinen eigenen Namen mit ein. Meine 

grenzachtende Kommunikation beinhaltet, die Kinder nicht mit Kose- oder Spitznamen anzusprechen. Aus-

nahmen, die ausdrücklich mit dem Kind und dessen Eltern besprochen wurden werden toleriert. Ich werde 

die Kinder weder diskriminieren noch ihnen drohen oder sie einschüchtern. In meiner Wortwahl achte ich 

auf eine altersangemessene Sprache und kommuniziere mit den Kindern auf Augenhöhe. Mir ist bewusst, 

dass auch negative nonverbale Kommunikation, etwa Augenverdrehen, abfällige Bewegungen, körperliches 

Abwenden oder Schweigen, eine abwertende Botschaft für die Kinder enthält. Ich achte darauf sensibel da-

für zu sein. Ich höre den Kindern zu, um etwas über ihre Interessen, Erlebnisse und Ängste zu erfahren. Die 

Äußerungen der Kinder nehme ich hierbei ernst und respektiere ihre Aussagen und Entscheidungen. Ich 

mache die Kinder auch darauf aufmerksam, wenn sie untereinander abwertend kommunizieren. 

8. Beschwerdemanagement 

Ich nehme die Meinungen und Sorgen der mir anvertrauten Kinder stets ernst und schaffe Raum und Zeit, 

damit sie Sorgen und Nöte, Wünsche und Kritik frei äußern können. Je nach Entwicklungsstand gebe ich 

Hilfestellung. Vor allem bei Kummer und Ängsten des Kindes ermutige ich es, zu erzählen, besonders wenn 

es sich in einer Situation unwohl oder bedrängt gefühlt hat. Sollte ich dabei Kenntnis von grenzverletzen-

den oder gefährdenden Sachverhalten erlangen, handle ich gemäß den Regeln und Abläufen dieses Schutz-

konzeptes. 

9. Selbstpflege 

Ich achte auf eigene körperliche und emotionale Gesundheit und bin sensibel für körperliche und seelische 

Belastungssituationen und Überforderung. Bei Bedarf suche ich das Gespräch mit der Leitung, oder hole 

mir anderweitige Unterstützung. Ich bin bereit, mich fort- und weiterzubilden, zum Beispiel in gewaltfreier 
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Kommunikation, Täterprofile, Verschleierungstechniken oder mich in Supervision auszutauschen. So er-

lange ich fachliche Kompetenz im Umgang mit Gewaltprävention und Kinderschutz.   

10. Teampflege 

Ich bin bereit zu vertrauensvoller Teamarbeit und setze mich mit verschiedenen Meinungen im Team kon-

struktiv auseinander. Das gilt auch für den achtsamen Umgang mit den Eltern. Dabei lege ich, ebenso wie 

im Umgang mit den Kindern, Wert auf eine gewaltfreie Kommunikation und die Vermeidung von sexisti-

scher und diskriminierender Sprache. Grundlage dafür ist ein Klima der Offenheit, der Transparenz und des 

Vertrauens im Team, das die Möglichkeit bietet, Fehler in respektvoller Weise offen anzusprechen.  

 

 

Walddorfhäslach, den ________________ 

 

Ich verpflichte mich die oben genannten Punkte anzuerkennen und umzusetzen 

 

 

________________________________    _______________________________ 

Mitarbeiter_in        Trägervertretung 
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3. Personal 
Den Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen muss der Träger des Evangelischen Kindergartens und die 

Einrichtungsleitung gewährleisten, wobei die Gesamtverantwortung beim Träger der Einrichtung bleibt. Die 

Leitung der Kindertageseinrichtung ist als Führungskraft für die Konzeptentwicklung und deren Umsetzung 

zuständig. Das vorliegende einrichtungsspezifische Schutzkonzept wurde von allen pädagogischen Mitarbei-

tenden der Einrichtung in einem gemeinsamen Prozess erarbeitet. Kinderschutz hat oberste Priorität ς 

grundlegend wurde beachtet, dass ein tatsächlicher Kinderschutz erst wirksam wird, wenn alle Beteiligten 

sich mit dem Thema verpflichtend auseinandersetzen. Dies regt alle Fachkräfte dazu an, regelmäßig über 

sich selbst nachzudenken, das eigene Denken, Fühlen und Handeln zu analysieren und zu hinterfragen 

(selbstreflexive Haltung). 

Die Personalauswahl obliegt dem Träger. Er prüft sowohl die Qualifikation als auch die Eignung gemäß § 45 

Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII. Er hat sichergestellt, dass keine einschlägig vorbestraften Personen nach § 72a SGB 

VIII in der Einrichtung tätig sind. Er trägt Sorge, dass die erweiterten Führungszeugnisse des Personals in 

der Einrichtung nach §§ 30, 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) regelmäßig vorgelegt werden. Der Trä-

ger verantwortet auch die Umsetzung der folgenden Anforderungen gemäß SGB VIII § 45ff und kommt je-

derzeit seiner Meldepflicht nach.  

¶ Die Leitung und die Mitarbeitenden haben Zeit und Strukturen (9 Stunden/ Mitarbeitende pro Woche 

Verfügungszeit), um sich mit der Thematik allgemein und im Kita-Alltag in Dienst- und Fallbesprechungen, 

Supervisionen, Klausurtagungen, Fort- und Weiterbildungen beschäftigen zu können. Die Kirchengemeinde 

hält ein Budget vor und bietet jederzeit diese Möglichkeiten. 

¶ Alle Mitarbeitenden setzen sich mit dem Thema Macht- und Machtmissbrauch auseinandersetzen, Dies 

ist für ein gelingendes Schutzkonzept notwendig. 

¶ In Teambesprechungen ist ein fester Tagesordnungspunkt die Reflexion von Situationen des pädagogi-

schen Alltags. 

¶ In der Kommunikation des Trägers mit der Leitung und den Mitarbeitenden gibt es eindeutige Absprachen 

über den Umgang mit eigenen und beobachteten Grenzüberschreitungen. Diese sind schriftlich festgehal-

ten, es gibt Feedback-Regeln und klare Abläufe im Umgang mit Grenzüberschreitungen. Der Träger hat die 

Mitarbeitenden verpflichtet, ihm Gefährdungssituationen sofort zu melden (s. Anlage: Dienstanweisung: 

HinweisgeberschutzGesetz). Damit wird unterstrichen, dass das Kindeswohl Vorrang vor falscher Kollegiali-

tät hat. 

¶ Der Träger, die Einrichtungsleitung und die Mitarbeitenden verfügen über Kenntnisse darüber, welche 

Berufswahl tatgeneigte Personen, Täterinnen und Täter bevorzugen. Sie kennen auch Täterstrategien. 

¶ Eltern/Personensorgeberechtigte sind in das Schutzkonzept eingebunden, kennen die Regeln der Einrich-

tung zum Kinderschutz und haben die Möglichkeit, ihre Perspektive in dieses Konzept einzubringen. Sie sind 

damit integraler Bestandteil des Kinderschutzes in der Einrichtung: Der Träger bestärkt mit diesem Konzept 

wiederum die professionellen Handlungsweisen zum Kinderschutz und beugt in gemeinsamen Vereinbarun-

gen mit den Eltern/Personensorgeberechtigten Vorurteilen, übler Nachrede o.ä. vor.  
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4. Potenzial- und Risikoanalyse 
Eine Potenzial- und Risikoanalyse bildet die Basis eines Schutzkonzeptes. Sie wurde für diese Kindertages-

einrichtung einrichtungsspezifisch erstellt und beschreibt systematisch einrichtungsbezogene Potenzial- 

und Risikobereiche (siehe Potenzial- und Risikoanalyse im Anhang). 

Durch die Berücksichtigung von pädagogischen Potenzialen und die Identifizierung von Risikobereichen 

wurden geeignete vorbeugende Maßnahmen entwickelt (vgl. .ǊƻǎŎƘǸǊŜ α{ŎƘǳǘȊ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ ƛƴ YƛƴŘŜǊǘŀπ

geseinrichtungen in Baden-²ǸǊǘǘŜƳōŜǊƎά ŘŜǎ KVJS). Mit der vorliegenden Potenzial- und Risikoanalyse sind 

folgende Ziele verbunden: 

¶ Identifizierung bestehender Potenziale und Risiken; 

¶ Durchführung einer Wahrscheinlichkeitsprognose/ Risikobewertung (Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Schadenshöhe); 

¶ Festschreibung von Handlungsleitlinien zu Klärungs- und Lösungsansätzen um Risiken zu vermindern (z.B. 

Verfahren und Verantwortungen beschreiben, wie mit schwierigen Situationen, bestehenden Risiken und 

möglichen Grenzverletzungen im pädagogischen Alltag, Aufsichtspflichtverletzungen, Fürsorgepflichten und 

Gefahrensituationen umgegangen wird); 

¶ Ermittlung und Festschreibung präventiver Schutzfaktoren als Potenzial der Einrichtung. 

Die Potenzial- und Risikoanalyse umfasst folgende Bereiche: 

Strukturelle Potenziale und Risiken: 

o Personalgewinnung (für Macht und Missbrauch sensibilisierte Bewerbungs- und Einstellungsverfahren 

und -kriterien), Umgang mit Verstößen und Vergehen,  

o Führungsstil (Entscheidungsstrukturen, Rollen- und Aufgabenklarheit, Entscheidungswege, Hierar-

chien), Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Eltern/Personensorgeberechtigte. 

Arbeitsfeldspezifische Potenziale und Risiken: 

o Umfeld der Kindertageseinrichtung (Praktikantinnen/Praktikanten, Ehrenamtliche, Servicekräfte, El-

tern/Personenberechtigte, Besucherinnen/Besucher etc.),  

o sensible Situationen im Alltag (z.B. Schlafen, Pflege, Hygiene, Essen, etc.),  

o Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Behinderungen,  

o Konflikt- und Krisensituationen, 

o Aktivitäten,  

o physisches Umfeld,  

o Risikozeiten, Übergänge im Tagesablauf und Stresssituationen, Abhängigkeits- und Machtverhältnisse. 

o In Bezug auf die Raumgestaltung sollen gleichermaßen Überschaubarkeit als auch ein Rahmen für die 

freie Entfaltung der Kinder gesichert werden. 

Haltung und Aufgaben der Träger: 

o Überprüfung des vorhandenen Schutzkonzeptes, des Verhaltenskodex, Werte und Normen, 

o klare an Fachlichkeit orientierte und transparente Strukturen,  

o Regeln für einen angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz, Kinderrechte,  

o Richtlinien zum grenzachtenden Umgang,  

o Fachwissen zum Kinderschutz,  

o pädagogisches und sexualpädagogisches Konzept,  

o Organisationskultur,  
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o Dokumentation und 

Datenschutz,  

o arbeitsrechtliche Maßnahmen. 
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5. Intervention  
Kinder müssen vor seelischer, geistiger, körperlicher und sexueller Gewalt geschützt werden, damit sie si-

cher sind und sie bei ersten Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung Hilfe bekommen. Der Träger der Ein-

richtung hat für den Fall eines Übergriffs oder grenzverletzenden Vorfalls ein geregeltes Interventionsver-

fahren festgelegt. s. 5.1 Interventionsplan  

Maßnahmen nach § 45 SGB VIII: 

¶ Die allerersten Interventionsschritte gelten den betroffenen Kindern. Diese zu schützen ist oberster Auf-

trag der Kindertageseinrichtung. 

¶ Bei der geringsten Vermutung von Machtmissbrauch und/oder der Ausübung von körperlicher, verbaler 

Gewalt durch Mitarbeitende/Ehrenamtliche innerhalb der Kindertageseinrichtung muss in jedem einzelnen 

Fall unverzüglich eine umfassende Sachaufklärung eingeleitet werden, die sich auf alle verfügbaren Er-

kenntnisquellen erstreckt. Der Träger der Kindertageseinrichtung, als grundsätzlich Verantwortlicher, ist 

unverzüglich zu informieren. 

¶ Jede Beschreibung von Fehlverhalten durch Mitarbeitende/Ehrenamtliche wird systematisch und mit aller 

Sorgfalt geprüft und bearbeitet. 

¶ Im Schutzkonzept der Einrichtung sind Handlungsabläufe und Interventionen für den Fall, dass Hinweise 

oder Beschwerden zu Übergriffen durch Mitarbeitende/Ehrenamtliche eingehen, beschrieben. 

¶ Sofern die Einrichtungsleitung in Rückkopplung mit dem Träger zum Ergebnis kommt, dass es sich um 

nicht nur ganz geringfügige Übergriffe handelt, werden angemessene arbeitsrechtliche Reaktionen ergrif-

fen. Bis zu einer abschließenden Klärung des endgültigen Sachverhaltes werden vorläufige Maßnahmen 

(Freistellung, Umsetzung in einen Arbeitsbereich ohne Kontakt zu Kindern, Einführung eines strengen Vier-

Augen-Prinzips) erwogen. 

¶ Vorfälle werden anhand standardisierter Verfahren deutlich, kleinschrittig und wertfrei dokumentiert. Ein 

Verfahren muss klare hierarchische Verantwortlichkeiten, Handlungsschritte und arbeitsrechtliche Konse-

quenzen benennen. Falls Mitarbeitende zu Unrecht beschuldigt wurden, müssen sie angemessen rehabili-

tiert werden. 

¶ Die Meldepflichten des Träger nach § 47 SGB VIII wird ebenso erfüllt wie das Verfahren nach § 8a SGB 

VIII. 

¶ Die Inhalte und die Umsetzung des § 8a SGB VIII zur Sicherung des Schutzauftrags auch außerhalb der Kin-

dertageseinrichtung sind allen Fachkräften, Neben- und Hauptamtlichen in den Einrichtungen bekannt. Die 

Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisationen, die Verfahrensabläufe, die Dokumentationen und der 

gesicherte Zugang zu einer αInsoweit erfahrenen Fachkraftά (IeF) zur Abklärung der Gefährdungseinschät-

zung ist klar und gesichert. 

¶ Bei allen Verfahrensschritten wird geprüft, ob dadurch der Schutz der Kinder in Frage gestellt wird. 
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5.1 Interventionsplan  

 

Arbeitshilfen zur Dokumentation  

 

5.2 Rehabilitation  
Wenn ein Verdachtsfall aufgetreten ist, der sich nicht bestätigt und eine Person zu Unrecht beschuldigt 

wurde, wird alles dafür getan, dass diese Person positiv dargestellt und so rehabilitiert werden kann. 
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6. Sexualpädagogisches Konzept 
Eine sexualpädagogische Konzeption ist, im besten Fall, Ausdruck der gemeinsamen Überzeugung und Hal-

tung, in welcher Form man es für richtig hält, professionell sexualpädagogisch zu arbeiten. Sie beschreibt 

weltanschauliche Grundlagen, Ziele, Vorstellungen zur Umsetzung der Ziele, begrenzt erzieherische Belie-

bigkeit, gibt Mitarbeitenden Handlungssicherheit und eine argumentative Rückendeckung bei Anfragen von 

außen. 

Das vorliegende sexualpädagogische Konzept 

Á schafft Wissen  

Á macht sprachfähig  

Á enttabuisiert 

Á gibt die Erlaubnis, aus- und anzusprechen  

Á benennt/verdeutlicht Rechte  

Á sensibilisiert für Grenzen  

αSexualität ist ein existentielles Grundbedürfnis des Menschen und ein zentraler Bestandteil seiner 

Identität und Persönlichkeitsentwicklung. Sexualität umfasst sowohl biologische als auch psychosozi-

ale und emotionale Tatbestände und Vorgänge. Die Ausgestaltung von Sexualität deckt ein breites 

Spektrum von positiven bis zu negativen Aspekten ab, von Zärtlichkeit, Geborgenheit, Lustempfin-

den, Befriedigung, bis hin zu Gewaltanwendung und Machtausübung.  

Menschen leben und erleben Sexualität unterschiedlich. Sie ist ein wichtiges Element der individuellen Le-

ōŜƴǎǿŜƛǎŜΦά (vgl. Rahmenkonzept zur Sexualaufklärung der BZgA in Abstimmung mit den Bundesländern, 

2014). 

{ŜȄǳŀƭǇŅŘŀƎƻƎƛƪ ŦǀǊŘŜǊǘ Ŝƛƴ ǇƻǎƛǘƛǾŜǎ YǀǊǇŜǊōŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴ ǳƴŘ ōŜƴŜƴƴǘ ŘŜƴ αYǀǊǇŜǊ ŀƭǎ hǊǘΣ ŀn dem man 

ǊƛŎƘǘƛƎ ƛǎǘά ό{ǳǎŀƴ .ŀƎŘŀŎƘύ. Dadurch wird der Körper zum Empowerment-Raum, der nicht beschämt und 

nicht fremdbestimmt werden darf. In den evangelischen Kindertageseinrichtungen sprechen wir entwick-

lungsangemessen über das Thema αSexualitätά und fördern dadurch das Vertrauen, über heikle und 

schwierige Themen sprechen zu können. Dazu braucht es die Enttabuisierung des Themas unter gleichzeiti-

ger Berücksichtigung von Intimitätsschutz und persönlichen Grenzen. Besprechen heißt αbesprechbarά ma-

chen. Dies geschieht immer in enger Abstimmung mit den Sorgeberechtigten. 

Eine Sprache zu haben, sprachfähig zu werden und zu sein mit adäquaten Wörtern, ist dabei immens wich-

tig, um Körperliches, Genitales und Sexuelles zu benennen. Erst dies ermöglicht Menschen dann auch, auf 

deutliche Weise auf Störungen hinweisen zu können. Dies geschieht interessensorientiert und altersange-

messen. Durch Wissen ermöglichen wir Menschen, Kompetenz zu entwickeln und Klarheit zu bekommen. 

Wissen Kinder über Sexualität Bescheid, können sie Abweichungen und Grenzüberschreitungen klarer ein-

ordnen und übergriffiges, gewalthaftes Verhalten als solches und nicht als Teil von Sexualität identifizieren.  

Deshalb ist für uns Selbstbestimmung ein Ziel von Sexualpädagogik. 

Im Rahmen der Sexualpädagogik fördert wir die Auseinandersetzung und Reflexion eigener und gesell-

schaftlicher Vorstellungen und Werte in Bezug auf Sexualität, Partnerschaft und Familie. Wer seine eigenen 

Wünsche und Bedürfnisse kennt, kann diese gegenüber anderen formulieren und auf deren Einhaltung ach-

ten. Rechtebasierte Sexualpädagogik benennt deutlich sexuelle Bedürfnisse wie auch Schutzrechte und ver-

deutlicht die Balance zwischen Wünschen und Bedürfnissen einerseits und Grenzen andererseits. Du hast 

Rechte. Die anderen auch. (nach Renate Pawellek). 
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6.1 Sexualisierte Gewalt gegen Kinder 
Was ist sexualisierte Gewalt?1 

In Deutschland ς wie in den meisten Ländern der Welt ς fehlt ein einheitliches Verständnis darüber, was 

sexualisierte Gewalt eigentlich ist und was unter diesen Begriff fällt. Das spiegelt sich unter anderem darin 

wider, dass in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet werden. Die Rede 

ƛǎǘ Ŝǘǿŀ Ǿƻƴ αǎŜȄǳŀƭƛǎƛŜǊǘŜǊ DŜǿŀƭǘάΣ αǎŜȄǳŜƭƭŜƳ aƛǎǎōǊŀǳŎƘάΣ αǎŜȄǳŜƭƭŜǊ DŜǿŀƭǘά ƻŘŜǊ αǎŜȄǳŜƭƭer Ausbeu-

ǘǳƴƎάΦ 

Der häufig verwendete Begriff sexuelle Gewalt (gegenüber Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen 

9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴύ ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ ƴŀŎƘ ƎŅƴƎƛƎŜǊ 5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴ αƧŜŘŜ ǎŜȄǳŜƭƭŜ IŀƴŘƭǳƴƎΣ ŘƛŜ ŀƴ ƻŘŜǊ ǾƻǊ ŜƛƴŜƳ YƛƴŘ 

entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund seiner körperlichen, 

psychischen, kognitiven oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Die Missbrau-

chenden nutzen ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befǊƛŜŘƛƎŜƴΦά2 

Zentral ist dabei die Erpressung zur Geheimhaltung, die das Kind oder den schutzbedürftigen Erwachsenen 

in machtunterlegener Position zur Sprachlosigkeit, Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit verurteilen soll.  

Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Diakonie Deutschland lehnen sich an diese Definition an, 

sprechen jedoch von sexualisierter Gewalt. Diese Begrifflichkeit zeigt am deutlichsten auf, dass Sexualität 

instrumentalisiert wird, um Gewalt und Macht auszuüben. 

Den Begriff sexueller MissōǊŀǳŎƘ ƭŜƘƴŜƴ ǾƛŜƭŜ ōŜǘǊƻŦŦŜƴŜ aŜƴǎŎƘŜƴ ŀōΦ 5Ŝƴƴ αaƛǎǎōǊŀǳŎƘά ƭŜƎǘ ƴŀƘŜΣ Řŀǎǎ 

ŀǳŎƘ Ŝƛƴ ǇƻǎƛǘƛǾŜǊ αDŜōǊŀǳŎƘά ƳǀƎƭƛŎƘ ǿŅǊŜΦ DŜōǊŀǳŎƘ ƪŀƴƴ ŀōŜǊ ǇǊƛƴȊƛǇƛŜƭƭ ƴǳǊ Ǿƻƴ {ŀŎƘŜƴ ƻŘŜǊ {ƛǘǳŀǘƛƻπ

nen gemacht werden ς unter keinen Umständen von Menschen. 

Gerade wenn es um juristische Zusammenhänge geht, kann aber nicht auf den Begriff Missbrauch verzich-

tet werden, so dass auch hier der Begriff sexueller Missbrauch verwendet wird. 

Im Jahr 2016 wurden in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) circa 12.000 Fälle von sexuellem Kindes-

missbrauch ausgewiesen.3 Da in der PKS jedoch nur die Fälle aufgenommen werden, die den Strafverfol-

gungsbehörden auch bekannt werden, bildet die PKS nicht das tatsächliche Ausmaß ab. Expertinnen und 

Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Je nach Schätzung glaubt man, dass die Zahl in der Reali-

tät 10- bis 20-fach höher ist.4  

Sowohl Mädchen als auch Jungen werden Opfer von sexualisierter Gewalt. Man geht davon aus, dass zwei 

Drittel der Betroffenen Mädchen und ein Drittel der Betroffenen Jungen sind. Eine besondere Gefährdung 

besteht bei Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen, die in verschiedener Weise einge-

schränkt (z. B. psychisch, körperlich, kognitiv), emotional vernachlässigt, sozial benachteiligt oder in ande-

rer Weise belastet sind.5 Etwa die Hälfte der Fälle sexuellen Missbrauchs betreffen einmalige Handlungen, 

die andere Hälfte der Fälle betreffen mehrmalige Handlungen und ziehen sich teilweise über Jahre hin. 

                                                           
1 5ƛŜ .ŜƎǊƛŦŦǎŘŜŦƛƴƛǘƛƻƴŜƴ ǿǳǊŘŜƴ ǸōŜǊƴƻƳƳŜƴ ŀǳǎΥ {ŎƘǳƭǳƴƎǎƳŀǘŜǊƛŀƭƛŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ tǊŅǾŜƴǘƛƻƴǎŀǊōŜƛǘ Ǿƻƴ αƘƛƴǎŎƘŀǳŜƴ-
helfen-ƘŀƴŘŜƭƴΥ 9ƛƴŜ LƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŜǊ ŜǾŀƴƎŜƭƛǎŎƘŜƴ [ŀƴŘŜǎƪƛǊŎƘŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊ 5ƛŀƪƻƴƛŜ ƎŜƎŜƴ ǎŜȄǳŀƭƛǎƛŜǊǘŜ DŜǿŀƭǘάΦ 
2 Deegener, Günther: Kindesmissbrauch. Erkennen ς helfen ς vorbeugen, Weinheim, Basel, 2010. 
3 Bundeskriminalamt: PKS, 2016. 
4 Müller, Linda Maria: Sexueller Missbrauch von Kindern im institutionellen Kontext, Hannover, 2011. 
5 Zartbitter Köln (http://www.zartbitter.de/gegen_sexuellen_missbrauch/Muetter_Vaeter/2050_welche_kinder_wer-
den_missbraucht.php) 
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Sexueller Missbrauch geschieht in allen sozialen Schichten.6 Außerdem stammen die Täter (ca. 80% männ-

lich) und Täterinnen (ca. 20% weiblich) meist aus dem nahen sozialen Umfeld des Mädchens oder Jungen. 

Sie bevorzugen Orte, an denen ein regelmäßiger Umgang mit Kindern und Jugendlichen möglich ist - wie z. 

B. in pädagogischen und psychosozialen Bereichen. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht bildet die Cyber-Kri-

minalität, bei der es sich bei den Täter:innen überwiegend um fremde Personen handelt. 

 

6.1.1 Grenzverletzungen 

Grenzverletzungen treten einmalig oder gelegentlich im pädagogischen und im pflegerischen Kontext auf 

und können als fachliche oder persönliche Verfehlung der Mitarbeitenden charakterisiert werden. Das un-

angemessene Verhalten, das eine Grenzverletzung ausmacht, kann durch einen Mangel an eindeutigen 

Normen und Regeln in einer Organisation wie durch fehlende Sensibilität der Mitarbeitenden hervorgeru-

fen werden. Meist geschehen Grenzverletzungen unbeabsichtigt. Im Gegensatz dazu gehen pädokriminelle 

Täter:innen nach sogenannten Grooming-Prozessen vor. Dies sind gezielte Strategien mit dem Ziel des se-

xuellen Missbrauchs, das heißt einer strafbaren Handlung. In einem solchen Anbahnungsvorgehen werden 

Grenzverletzungen dazu verwendet, um zu testen, ob sich Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Er-

wachsene dagegen wehren und die Grenzverletzungen zum Beispiel an Erziehungsberechtigte oder andere 

Vertrauenspersonen melden. In diesem Kontext ist es wichtig, den Unterschied zu kennen und diesen auch 

wahrnehmen zu können. Im Gegensatz zu sexuellem Missbrauch können Grenzverletzungen entschuldigt 

werden oder geschehen aus Achtlosigkeit. Sexualisierte Gewalt hingegen geschieht immer mit Absicht.  

Beispiele für Grenzverletzungen sind: 

¶ Verletzung des Rechts auf Intimität bei der Körperpflege 

¶ das Ansprechen von Mädchen und Jungen mit besonderen Kosenamen 

¶ die Missachtung einer (fachlich) adäquaten körperlichen Distanz (grenzüberschreitende, zu intime 

körperliche Nähe und Berührungen im alltäglichen Umgang) 

¶ Verletzung des Rechts auf das eigene Bild durch Veröffentlichung von Bildmaterial via Messenger-

Dienste (zum Beispiel WhatsApp), andere soziale Internetplattformen oder E-Mail.  

 

Das Grenzempfinden der Kinder, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen ist grundsätzlich zu res-

pektieren. Darüber hinaus kommt Erwachsenen auch entwicklungspsychologisch eine besondere Verant-

wortung zu: Die zu achtende Grenze hängt nämlich insofern nicht nur vom Empfinden des Kindes ab, weil 

es in seine Grenzen bzw. in die Fähigkeit, sie zu formulieren, auch erst hineinwachsen muss. Deshalb kann 

es sein, dass diese Grenzempfindungen zum Teil (noch) nicht artikuliert werden können. Kinder brauchen 

ŘŜƳŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘƛŜǎŜƴ {ŎƘǳǘȊ ŀǳŎƘ ǳƴŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ƛƘǊŜƴ 9ƳǇŦƛƴŘǳƴƎŜƴΦ {Ŝƭōǎǘ ǿŜƴƴ ǎƛŎƘ Ŝƛƴ YƛƴŘ αŀƴπ

ōƛŜǘŜƴά ǎƻƭƭǘŜΣ Ǝƛƭǘ ŘŀǎΦ 5ŀǎ ǿƛǊŘ ŘŜǳǘƭƛŎƘΣ wenn man es mit einem Boxkampf vergleicht. Wenn ein Kind zu 

ŜƛƴŜƳ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴ ǎŀƎǘΥ αYƻƳƳΣ ǿƛǊ ōƻȄŜƴΗάΣ Řŀƴƴ ƛǎǘ ƪƭŀǊΣ Řŀǎǎ Ŝǎ ǳƴƎŜŀŎƘǘŜǘ ŘƛŜǎŜǊ &ǳǖŜǊǳƴƎ ƪŜƛƴŜƴ 

Kampf zu erwachsenen Bedingungen wollen und führen kann, dass es dies aber nicht einzuschätzen ver-

ƳŀƎΦ 9ǎ Ǝƛōǘ ¢ŅǘŜǊΥƛƴƴŜƴΣ ŘƛŜ αǎŀƴŦǘ ǳƴŘ ȊŅǊǘƭƛŎƘά ǾƻǊƎŜƘŜƴ ǳƴŘ ŘŀǾƻƴ ǸōŜǊȊŜǳƎǘ ǎƛƴŘΣ Řŀǎǎ Řŀǎ ŘŜƳ YƛƴŘ 

nicht schaden könne. Dies trifft nicht zu. 

                                                           
6 Wildwasser Freiburg (http://www.wildwasser-freiburg.de/cms/index.php?page= Fakten-zu-sexuellem-Missbrauch) 
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6.1.2 Sexuelle Übergriffe 

Daneben spricht man von sexuellen Übergriffen, die Ausdruck eines unzureichenden Respekts gegenüber 

Mädchen und Jungen sowie grundlegender fachlicher Mängel und/oder eine gezielte Vorbereitung eines 

sexuellen Missbrauchs/Machtmissbrauchs sind.7 

Sexuelle Übergriffe geschehen im Gegensatz zu Grenzverletzungen niemals zufällig oder unbeabsichtigt. Die 

übergriffige Person missachtet bewusst gesellschaftliche Normen und Regeln sowie fachliche Standards. 

Widerstände des Opfers werden übergangen. 

6.1.3 Strafrechtliche relevante Formen 

Strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt sind: sexuelle Nötigung, exhibitionistische Handlun-

gen, sexueller Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen, Vergewaltigung, die Förderung 

sexueller Handlungen Minderjähriger, Prostitution von Kindern, das Herstellen und Ausstellen, der Handel 

und Eigenbesitz kinderpornografischer Produkte. 

Sexualisierte Gewalt kommt in vielen Formen und Abstufungen vor. Dabei kann zwischen Formen mit und 

ohne Körperkontakt unterschieden werden. 

Sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt liegt zum Beispiel vor: 

¶ bei Exhibitionismus und/oder Voyeurismus, 

¶ beim gemeinsamen Anschauen von Pornografie beziehungsweise beim Versenden pornografischer 

Fotos per E-Mail oder MMS an Kinder und Jugendliche, 

¶ bei Gesprächen, Filmen oder Bildern mit sexuellem Inhalt, die nicht altersgemäß sind, 

¶ wenn jemand sich vor anderen ausziehen muss, 

¶ bei ständiger verbaler oder nonverbaler Kommentierung der körperlichen Entwicklung der Ge-

schlechtsmerkmale eines Kindes oder einer/eines Jugendlichen, 

¶ beim Beobachten von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen beim Baden 

und/oder Duschen, 

¶ bei Gebrauch sexualisierter Sprache, Belästigung von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen 

Erwachsenen in Chaträumen im Internet (Cyber-Grooming), 

¶ bei der Aufforderung an Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene, sexuelle Handlun-

gen an sich vorzunehmen. 

 

Sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt liegt zum Beispiel vor 

¶ bei intimen Küssen und Zungenküssen, 

¶ bei vorsätzlichen Berührungen des Opfers an Brust, Gesäß oder den Genitalien. 

 

Zusätzlich kann von schweren Formen sexualisierter Gewalt gesprochen werden. Diese liegt zum Beispiel 

vor: 

¶ beim Zwang zu sexuellen Handlungen (zum Beispiel Selbstbefriedigung), 

¶ bei analer, oraler oder genitaler Vergewaltigung, 

¶ beim Zwang zum Austausch sexueller Praktiken unter mehreren Personen. 

 

                                                           
7 Enders, Ursula: Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen.  Ein Handbuch für die Praxis, Köln, 
2012. 
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Alle Grenzverletzungen in Verbindung mit einer sexuellen Handlung zwischen Erwachsenen und Kindern 

oder Jugendlichen sind sexualisierte Gewalt. Solche Handlungen gehen immer mit Zwang einher, auch 

dann, wenn keine körperliche Gewaltanwendung zur Durchsetzung der Interessen der Täter und Täterinnen 

notwendig ist. 

Die Grenzen sind immer überschritten, wenn gegen den ausdrücklichen, spürbaren oder vermuteten Willen 

eines Menschen gehandelt wird. Sexualisierte Gewalt beginnt dort, wo ein Mensch sexuelle Erregung sucht 

ς oder mit sexuellen Mitteln andere Ziele verfolgt (Machtausübung) ς, ohne dass er auf die freie, reife und 

informierte Zustimmung des Gegenübers zählt oder zählen kann. 

Sexualisierte Gewalt ist in den seltensten Fällen ein einmaliges Ereignis. Häufig geschehen die Gewalthand-

lungen über einen längeren Zeitraum immer wieder. Dies gilt besonders, wenn die Täter:innen in enger Be-

ziehung zu den Opfern stehen und die Betroffenen über die Vorfälle schweigen. Sexualisierte Gewalt ist 

eine von den Tatpersonen bewusst ausgeführte Handlung. Häufig wird sie äußerst sorgfältig ς in einer Viel-

zahl strategischer Schritte ς geplant, durchgeführt und womöglich wiederholt. Dabei kommt es nicht nur 

zur Manipulation der Opfer, bei denen oft Verunsicherung und eine Mitschuld für das Geschehen erzeugt 

oder deren Schweigen mit Drohungen erzwungen wird. Auch das berufliche und familiäre Umfeld kann 

dadurch getäuscht werden, dass sich die missbrauchenden Personen nicht selten als professionell Helfende 

mit pädagogisch-psychologischer Kompetenz darstellen. (vgl. Schutzkonzept der Evangelischen Kirchenge-

meinde Walddorfhäslach) 

 

6.2 Folgen von Gewalt 
Die Folgen von Gewalt belasten Kinder oft ein Leben lang. Auch wenn die Gewalt nicht immer äußerliche 

Verletzungen sichtbar hinterlässt, bleiben oft seelische Narben. 

Diese Kinder sind massivem Stress ausgesetzt. Ihre kindliche Welt, ihr Bedarf nach Sicherheit und Gebor-

genheit wird massiv bedroht. Das kann ihre körperliche und psychische Entwicklung stark beeinträchtigen. 

Kinder, die Gewalt erfahren haben, erhalten ein Gefühl der Ohnmacht, der Wertlosigkeit. Sie verlieren das 

Vertrauen in Erwachsene und sich selbst. Sie leiden an Ängsten oder Depressionen. Erlebte Gewalt kann 

ihre Fähigkeiten beeinträchtigen, zu lernen und positive, gesunde Beziehungen einzugehen. Sie fühlen sich 

abhängig.  Langfristig kann das zu niedrigem Bildungsgrad führen, was wiederum ihre berufliche Entwick-

lung beeinflussen kann. 

Aber: Kinder zeigen auch eine große Widerstandskraft. Sie können lange verdrängen und das Erlebte umso 

besser verarbeiten, wenn sie durch andere Personen Vertrauen, Anerkennung und Unterstützung erfahren.  

Deshalb achten wir besonders auf Verhaltensänderungen oder Verhaltensauffälligkeiten von Kindern, denn 

das sind nichts anderes als Hilfeschreie. Auch wenn keine äußeren sichtbaren Spuren vorhanden sind, kön-

nen sie Zeichen von Misshandlung, Missbrauch oder Verwahrlosung sein. Verhaltensauffällig sind zum Bei-

spiel erhöhte Gewaltbereitschaft, anderen Kindern oder Fachkräften gegenüber, Rückzug und Schweigsam-

keit, grenzüberschreitendes Verhalten, auffallend sexualisierte Sprache mit Erwachsenenbegriffen, Entblö-

ßen vor anderen und starkes Begutachten anderer. Aber nicht jedes Kind, das ein anderes haut oder andere 

auf der Toilette beobachtet, ist ein Opfer. Erst die Häufigkeit oder Summe der Auffälligkeiten lassen einen 

Verdacht aufkommen. 



19 
 

6.3. Folgen sexualisierter Gewalt 
Sexualisierte Gewalt kann bei Kindern und Jugendlichen traumatische Erfahrungen mit lebenslang wirksa-

men Folgen auslösen. Eindeutige körperliche oder psychische Folgen von sexualisierter Gewalt gibt es aller-

dings nicht. Die oft nur schwer zuzuordnenden und für Laien schwer zu erkennenden Folgen können sich 

physisch, psychisch und sozial auswirken. Ihre mögliche Bandbreite ist sehr hoch. Schlafstörungen, Kon-

zentrationsmangel, Essstörungen, ein Mangel an Selbstwertgefühl, Bindungsunfähigkeit sind nur wenige 

Beispiele für mögliche Symptome. Sehr häufig sind psychische mit körperlichen und sozialen Störungen 

kombiniert.  

Folgen sexualisierter Gewalt sind abhängig von der Intensität und Dauer der sexuellen Handlungen, den 

persönlichen Merkmalen der Betroffenen, der Beziehungsqualität zu der missbrauchenden Person, den so-

zialen Beziehungen und Schutzräumen und -personen des Kindes oder der/des Jugendlichen. Besonders 

wichtig dabei ist, wie vertrauensvoll und verlässlich die Beziehung zu den Eltern und/oder anderen Bezugs-

personen ist.  

Die Schwere der Tat korrespondiert jedoch nicht unbedingt ς in Abhängigkeit von der sogenannten Resili-

enz des Opfers ς mit der Schwere der Symptome und der möglichen Folgen. Grundsätzlich lässt sich aber 

feststellen: Je länger sexualisierte Gewalt anhält, je intensiver sie war und je besser das Opfer die missbrau-

chende Person kannte, umso traumatischer können sich Langzeitfolgen ausbilden. 

 

  



20 
 

7. Handlungsempfehlungen 

7.1 Prävention auf Kinderebene 
Der Schutz der uns anvertrauten Kinder steht an oberster Stelle. Jede und jeder kann dabei helfen, Kinder 

besser zu schützen. Wenn wir Zeuge von Gewalt werden oder vermuten, dass Gewalt ausgeübt wird, wenn 

Kinder selbst darüber reden, dann wenden wir uns nicht ab, auch wenn wir unsicher sind oder Zweifel he-

gen. Andauernde Verhaltensänderungen von Kindern, die mir Sorgen bereiten, kommuniziere ich mit Kol-

leg:innen. (siehe Kapitel 6). 

7.1.1 Stärkung von Kindern 

Kinder, die in unseren Einrichtungen betreut werden, sollen so weit in ihrer Selbstwahrnehmung, in ihrem 

Selbstbewusstsein und in ihrer Selbstbestimmtheit gefördert und gestärkt werden, dass es im besten Fall 

gar nicht zu Übergriffen kommen kann bzw., dass sie solche Übergriffe erkennen, benennen und sie sich in 

einem solchem Fall aktiv verbal zur Wehr setzen, bzw. sich Hilfe holen können. Deshalb setzen wir in unse-

rer Einrichtung einen Schwerpunkt in die Prävention von Grenzübertritten, indem wir die Kinder am Kinder-

gartengeschehen partizipieren lassen, eine offene Beschwerdekultur pflegen und ein sexualpädagogisches 

Konzept ausgearbeitet haben. 

 

7.2 Partizipation 

Die von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen 1989 entworfenen, 1992 von Deutschland zum Teil 

und 2010 vollständig übernommenen Rechte der Kinder in der UN-Kinderrechtskonvention behandeln aus-

drücklich die altersgemäße Beteiligung von Kindern an der Gestaltung des Alltags und der sie betreffenden 

Angelegenheiten. Dazu wird in ihnen das Recht auf freie Meinungsäußerung in allen sie berührenden Ange-

legenheiten eingeräumt und auch das Recht auf Informationsbeschaffung und Weitergabe. (Artikel 12 und 

Artikel 13). 

Durch Berücksichtigung ihrer Wünsche und Interessen beziehen wir die Kinder unserer Einrichtung alters-

gemäß in die Gestaltung des Alltags mit ein. Sie dürfen mitbestimmen und mitentscheiden. Wir ermutigen 

sie, ihre Sicht darzustellen und hören zu. Möglichkeiten dazu gibt es in verschiedenen Situationen: Durch 

ein Zweiergespräch, in Diskussionsrunden oder im Tagesverlauf durch integrierte Rituale wie Morgenkreis, 

o.ä.  

Themen der Mitbeteiligung können sein: Tages- oder Wochenplanungen, Ausflüge und Festgestaltungen, 

Raumgestaltungen, anstehende Feste, Essenspläne, aktuelle Vorkommnisse. Bereits im Morgenkreis lernen 

ωaufmerksam 
sein,

ωzuhören

ωernst nehmen

Kinder 
gegenüber

ωreagieren

ωHilfe holen
möglichst 
schnell

ωsich sorgen

ωmit 
Kolleg*innen 
kommuniziren

Verhaltes-
veränderungen
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die Kinder, zum Beispiel von ihren Wochenenderlebnissen oder kleinen Problemen zu erzählen. Die Erzie-

henden und anderen Kindern schenken ihnen hierbei Zeit, Aufmerksamkeit, Anteilnahme.  

Für gemeinsame Entscheidungen und Planungen ist es unerlässlich, den Kindern rechtzeitig - und nicht nur 

den Eltern- Informationen zukommen zu lassen, damit sie sich entscheiden können, damit sie wissen, was 

auf sie zukommt. Wir begleiten und unterstützen Kinder in ihrer eigenen Meinung, ihrem eigenen Willen, 

gehen auf ihre Interessen und Wünsche - soweit umsetzbar - ein und akzeptieren auch ihre Ablehnungen. 

Ob und wie Kinder sich beteiligen, entscheiden sie selbst.  

Beteiligung trägt zur Persönlichkeitsentwicklung und Bildung bei. Kinder, die lernen, wahrzunehmen, was 

sie wollen oder nicht, die zu Entscheidungen kommen und sich trauen, diese Entscheidungen zu äußern, 

mit anderen zu kommunizieren und auch die Konsequenzen hinnehmen, können nicht nur für sich einste-

hen oder Probleme lösen, sondern sie erfahren Selbstwahrnehmung, Selbstbestimmung, Selbststeuerung 

und Selbstwirksamkeit. Dies erachten wir als grundlegendes Fundament zur Stärkung von Kindern. Kinder, 

die gelernt haben, selbst Entscheidungen zu fällen, können gut für ihre Belange einstehen. 

Auch für das Miteinander von Pädagogischen Fachkräften und Kindern ist die Einbeziehung ihrer Wünsche, 

Interessen, Vorlieben oder Abneigungen fruchtbar.  

Grenzen der Beteiligung sind gesetzt, wenn Kinder bei ihrer Selbstbestimmung sich oder andere gefährden 

könnten. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht grundsätzlich jede unsichere Situation unterbunden wird, 

sondern auch darin sollten Kinder sich erproben können. Es gilt jedoch feinfühlig darauf zu achten, wann 

Kinder unter- oder überfordert sind.  

Unerlässlich sind in diesem Zusammenhang gemeinsam erarbeitete und kommunizierte Regeln und Rah-

menbedingungen, was erlaubt ist und was nicht, etwa im Kletterbereich des Gartens. 

Bei der Frage der Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern gilt es, sensibel mit dem Thema Macht um-

zugehen. Das altersgemäße Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Kindern darf von Seiten der Erwach-

senen nicht ausgenutzt werden. Bei Beobachtungen von Machtmissbrauch gibt es eine für alle bekannte 

Regelung/ Vorgehensweise.   

 

7.2.1 Partizipation 

Jedes Kind hat das Recht, seine Bedürfnisse zu äußern und aktiv Einfluss auf die Gestaltung seiner Umge-

bung zu nehmen. Partizipation zieht sich als grundlegendes pädagogisches Prinzip und gelebte Kultur durch 

den Alltag der gesamten Einrichtung. Das Erlebnis der aktiven Teilhabe und Mitgestaltung versetzt Kinder in 

die Lage, Eigenverantwortung zu übernehmen und sich als wichtigen Teil der Gemeinschaft zu erfahren. Auf 

diese Weise wird demokratisches Verhalten und Zusammenleben im Alltag der Tageseinrichtung gelebt. 

Dafür brauchen die Kinder Erwachsene, die ihnen die Bewältigung dieser Aufgaben zutrauen und kindge-

rechte Formen der Mitbestimmung gewährleisten.  

Die Möglichkeit, Beschwerden zu äußern, ist präventiver Kinderschutz und ein wesentliches Element von 

Partizipation. 

Ziele 

ω Die Bedürfnisse, Wünsche und Beschwerden der Kinder werden ernst genommen. 

ω Die Kinder erleben sich im Alltag der Einrichtung als selbstwirksam. 
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ω Sie lernen, ihre Interessen selbst zu vertreten und die Meinungen anderer zu respektieren. 

ω Die Kinder kennen ihre Rechte und nutzen ihre Möglichkeiten zur Mitgestaltung, Mitbestimmung 

und Beschwerde. 

ω Die verbalen und nonverbalen Signale der Kinder werden in jeder Situation beachtet. 

ω Die Mitarbeiter gehen verantwortungsvoll mit Macht und Einflussmöglichkeiten um. 

 

Maßnahmen 

ω Bei der Planung und Gestaltung des pädagogischen Alltags sowie der Räumlichkeiten ist die ent-

wicklungsspezifische Partizipation der Kinder berücksichtigt. 

ω Die pädagogischen Fachkräfte entwickeln gemeinsam mit den Kindern Regelungen für das Zusam-

menleben in der Gruppe. 

ω Die Rückmeldemöglichkeiten sind alters- und entwicklungsorientiert gestaltet und im Alltag prä-

sent. 

ω Es gibt Beschwerdeverfahren für Kinder, die allen Beteiligten bekannt sind. 

ω Die Mitarbeitenden sind für verbale und nonverbale Äußerungen kindlicher Beschwerden sensibili-

siert. 

ω Übergriffe und Grenzverletzungen werden sofort abgestellt. 

ω Das Miteinander in der Einrichtung ist durch einen partizipatorischen Umgang geprägt. 

ω Die Mitarbeitenden reflektieren ihre Rolle im Hinblick auf ihre partizipatorische Haltung. 

 

7.3 Beschwerdemanagement 
Einführung 

Kinder lernen frühzeitig, sich selbst im Zusammenhang mit Entscheidungs- und Handlungsabläufen zu se-

hen. Dazu erfahren sie, dass ihre individuellen Bedürfnisse wahrgenommen und berücksichtigt, sowie ihre 

Beschwerden gehört und ernstgenommen werden. 

Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich abhängig von Alter, 

Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Weise zeigt. Sie kann sich sowohl über eine ver-

bale Äußerung als auch über Weinen, Wut, Traurigkeit, Aggressivität oder Zurückgezogenheit ausdrücken. 

Aufgabe des Umgangs mit Beschwerden ist es, die Belange ernst zu nehmen, den Beschwerden nachzuge-

hen und die Ursachen für diese möglichst zu beheben. Beschwerden werden als Gelegenheit zur Entwick-

lung und Verbesserung der Arbeit in den Einrichtungen verstanden. 

7.3.1 Beschwerdekultur  

Eng verbunden mit dem Thema Partizipation ist auch das Recht der Kinder auf Beschwerde das auch zur 

Stärkung von Kindern beiträgt. Der bewusste Umgang mit Beschwerden von Kindern ist ein weiterer Bau-

stein des aktiven KinderschutȊŜǎΦ YƛƴŘŜǊΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜǊ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ αǸōŜƴάΣ ǎƛŎƘ ǸōŜǊ {ƛǘǳŀǘƛƻƴŜƴ ƻŘŜǊ ŀƴŘŜǊŜ 

Kinder oder Erziehende zu beschweren, fassen gegebenenfalls auch den Mut, aus dem privaten Umfeld zu 

erzählen. 

Beschwerden dienen nicht nur Kindern, sondern auch Pädagogischen Fachkräften, soweit es die Einrichtung 

oder das Verhalten von Erwachsenen angeht, zu korrigieren. Sie führen dazu, Geschehnisse, Abläufe, eige-

nes Erziehungsverhalten zu überdenken, zu verändern, zu verbessern. 
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Indem Kinder, wie beim Thema Partizipation, erfahren, dass sie ernst genommen werden, trägt das weiter 

zur Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit bei. Beschwerdekultur ist nichts anderes als 

ein weiterer Baustein der Partizipation. Indem sie sich beschweren dürfen und können erwerben Kinder die 

soziale Kompetenz, die sie benötigen, um Strategien und Lösungen für ihre Anliegen zu finden. 

Kinder, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Entwicklung nicht in der Lage sind, ihre Beschwerden selbst zu 

äußern, tun dies oft unbewusst durch Unzufriedenheit, Unwohlsein wie z. B. Bauchschmerzen, Zurückgezo-

ƎŜƴƘŜƛǘΣ ¢ǊŀǳǊƛƎƪŜƛǘΦ bƛŎƘǘ ƧŜŘŜǎ YƛƴŘ ǎǳŎƘǘ ǎƛŎƘ Řŀƴƴ ŜƛƴŜ tŜǊǎƻƴ ǎŜƛƴŜǎ ±ŜǊǘǊŀǳŜƴǎΣ ōŜƛ ŘŜǊ Ŝǎ ǎƛŎƘ αȊŜƛπ

ƎŜƴά ƪŀƴƴΦ hŘŜǊ ŀōŜǊΣ Ŝǎ ǎǳŎƘǘ όYǀǊǇŜǊ-)Kontakt, jedoch ist grad nicht der richtige Zeitpunkt oder die Mög-

lichkeit für ein längeres Gespräch. Hier gilt es, die Annäherung/das Unwohlsein wahrzunehmen, dem Kind 

zu signalisieren, dass es gehört bzw. gesehen wurde und zu kommunizieren, dass das Anliegen zu einem 

späteren Zeitpunkt besprochen wird. Beschwerden, Anliegen der Kinder, die die ganze Gruppe betreffen, 

werden in angemessenen Situationen wie z. B. Gruppenbesprechung, Morgenkreis, mehrere aufeinander 

folgende Einzelgespräche der betroffenen Kinder / Kindergruppen besprochen. 

In der Gesamtgruppe werden Vorkommnisse geklärt, Gruppenregeln besprochen, die Stoppregeln eines 

ƧŜŘŜƴ YƛƴŘŜǎ ōŜǘƻƴǘ όαbŜƛƴ ƘŜƛǖǘ ƴŜƛƴΗάύΦ bƛŎƘǘ Ȋǳ ƪƭŅǊŜƴŘŜ tǊƻōƭŜƳŜ ƻŘŜǊ Řŀǎ !ǳŦƪƻƳƳŜƴ ŜƛƴŜǎ αƪƻƳƛπ

ǎŎƘŜƴ DŜŦǸƘƭǎά ōŜƛ ŘŜƴ tŅŘŀƎƻƎƛǎŎƘŜƴ CŀŎƘƪǊŅŦǘŜƴΣ Řŀǎ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ .ŜǎŎƘǿŜǊŘŜƴ ŜƴǘǎǘŜht, sollte mit der Lei-

tung oder im Bedarfsfall mit externen Fachkräften / einer Hotline besprochen werden (siehe Kapitel 6 und 

7). 

Auch Eltern haben die Möglichkeit, ihre Beschwerden einzubringen. Sie können das in Form von Einzelge-

sprächen mit den Erziehenden der betreffenden Gruppe, mit der Einrichtungsleitung oder mit den Eltern-

beiräten als vermittelndes Glied zwischen Eltern und Einrichtungsmitarbeitern tun.  Bei Bedarf wird die 

Fachberatung /der Träger oder eine externe Fachkraft hinzugezogen, um Probleme zu erörtern und ge-

meinsam eine konstruktive Lösung zu finden. Nicht dringende bzw. kleinere Angelegenheiten können in 

Rahmen des jährlichen Entwicklungsgespräches oder bei Tür- und Angelgesprächen geklärt werden.   

Beschweren können sich auch Teammitglieder im Rahmen einer Teamsitzung, bei der Einrichtungsleitung, 

beim Träger, spontan oder in vereinbarten Personalgesprächen, wenn sich die Sachverhalte nicht im be-

troffenen Zweiergespräch lösen lassen. Des Weiteren steht den Mitarbeitern das Aufsuchen der Mitarbei-

tervertretung (MAV) zu. 
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8. Begriffsdefinitionen 

8.1 Gewalt gegen Kinder 
Jedes Kind hat das Recht, ohne Gewalt groß zu werden so hat es die UN-Kinderrechts-Konvention beschlos-

sen. Trotzdem werden noch immer Kinder geschlagen, vernachlässigt oder erniedrigt, aus Gleichgültigkeit, 

Unwissenheit oder Überforderung. Obwohl wir immer mehr über die unterschiedlichen Formen von Gewalt 

und ihren Folgen wissen, wird Gewalt oft toleriert, im schlimmsten Fall sogar als erziehungsnotwendig be-

trachtet oder aber es werden die Augen davor geschlossen. Das vorliegende Konzept soll dazu beitragen, 

das Bewusstsein dafür zu schärfen und sich dagegen zu stellen. Ziel ist, dass Kinder gut und sicher aufwach-

sen können. Insbesondere Sorgeberechtigte, Bezugspersonen, pädagogische Fachkräfte und alle, die mit 

Kindern arbeiten, müssen ihre Aufmerksamkeit darauf lenken.  

8.2 Zahlen und Fakten zu Gewalt gegen Kinder 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass weltweit jedes Jahr eine Milliarde Kinder und Ju-

gendliche zwischen zwei und siebzehn Jahren von physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt be-

troffen sind. Tatsächliche Zahlen gibt es nicht, die Dunkelziffer ist hoch. 

Eine UNICEF-Studie von 2017 belegt, dass weltweit drei von vier Kindern zwischen zwei und vier Jahren kör-

perliche oder psychische Gewalt durch Sorgeberechtigte oder pädagogische Fachkräfte erleiden. Auch in 

Deutschland sind die Zahlen erschreckend. In einer Untersuchung (2017) gaben 31 Prozent der Befragten 

an, dass sie eine Form von Misshandlung mittlerer Schwere erlitten hatten.  

8.3 Formen von Gewalt 

8.3.1 Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung 

5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǎ YƛƴŘŜǎǿƻƘƭŜǎ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ Řŀǎ αWohl des KindesάΦ 5ƛŜǎŜ !ƴŦƻǊŘŜπ

rungen wiederum ergeben sich aus dem Recht des Kindes auf eine geschützte Entwicklung zu einer eigen-

verantwortlichen Persönlichkeit. Schutz und Förderung sind die beiden fundamentalen Begriffe, die das 

²ƻƘƭ ŘŜǎ YƛƴŘŜǎ ǳƳƪǊŜƛǎŜƴΦ 5ŀǎ αYƛƴŘŜǎǿƻƘƭά ƛǎǘ Ŝƛƴ ǳƴōŜǎǘƛƳƳǘŜǊ wŜŎƘǘǎōŜƎǊƛŦŦ ǳƴŘ ōŜŘŀǊŦ ƛƳ ƪƻƴƪǊŜǘŜƴ 

Fall einer Auslegung. 

Die Begriffe Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung sind beide nicht klar definiert. Am ehesten hören wir 

sie im Zusammenhang mit Vernachlässigung, in Sorgerechtsprozessen oder bei Missbrauchsfällen.  

Der Begriff der Kindeswohlgefährdung stammt aus dem BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und knüpft an den 

Schutzaspekt des Kindeswohls an. Sozialwissenschaftlich wird von Vernachlässigung, Misshandlung, sexuel-

lem Missbrauch gesprochen. Im heutigen BGB (s. Anhang) wird auch das Verhalten einer dritten Person be-

nannt. 

Ϡмссс όмύ .D.Υ α²ƛǊŘ Řŀǎ ƪǀǊǇŜǊƭƛŎƘŜΣ ƎŜƛǎǘƛƎŜ ƻŘŜǊ ǎŜŜƭƛǎŎƘŜ ²ƻƘƭ ŘŜǎ YƛƴŘŜǎ ƻŘŜǊ ǎŜƛƴ ±ŜǊƳǀƎŜƴ ƎŜŦŅƘǊπ

det und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familienge-

richt die Maßnahme zu treffen, ŘƛŜ ȊǳǊ !ōǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǊ DŜŦŀƘǊ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ ǎƛƴŘΦά In weiteren Paragraphen 

des BGB findet sich der Begriff des Kindeswohls. Nach Remschmidt/Mattejadt ergeben sich zur Beschrei-

bung des Kindeswohls bestimmte Standards:  

- Körperliche und psychische Gesundheit als Grundvoraussetzung für das Wohlergehen 

- Möglichkeiten zu einer störungsfreien Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit 

- Weitgehende Freiheit von Belastung, Angst und Konflikten  

- Möglichkeiten zur Entwicklung und Aufrechterhaltung interpersonaler und emotionaler Beziehun-

gen  
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- Aufwachsen in eine Familie oder familienähnliche Gemeinschaft, mit der Möglichkeit affektive Bin-

dungen einzugehen und Identifikation zu vollziehen 

- Sicherung der materiellen Situation in einem Umfang das die bislang aufgezählten Bedingungen 

hinreichend erfüllt werden können. 

Ausgehend von den Menschenrechten hat jedes Kind das Recht auf Achtung seiner Menschenwürde, das 

Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, sowie auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Unter die-

sen Aspekten lassen sich die Begriffe Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung gut einordnen. Ist demnach 

das Kindeswohl gefährdet, liegt eine Kindeswohlgefährdung vor. Darunter ist also jedes Verhalten zu ver-

stehen, das sich negativ auf die Entwicklung oder den Gesundheitszustand des Kindes auswirkt. Dieses Ver-

halten muss nicht zwingend aktiv sein, sondern kann sich eben auch in Form von Unterlassung oder Ver-

nachlässigung ausdrücken. 

Der Tatbestand einer Kindeswohlgefährdung liegt nicht nur dann vor, wenn diese tatsächlich auftritt, son-

dern auch, wenn die Wahrscheinlichkeit eines gefährdenden Verhaltens auftreten könnte. Je schwerer ein 

Kind durch das eventuell auftretende Verhalten gefährdet werden könnte, umso unwichtiger wird es, ob 

dieses Verhalten tatsächlich auftritt oder nur eventuell auftreten könnte (Rechtfertigung für vorbeugende 

Maßnahmen). (vgl. Urteil des Bundesgerichtshofes 2016). Hinter einer Kindeswohlgefährdung steht oftmals 

keine böse Absicht der Sorgeberechtigten, anderen Bezugspersonen oder pädagogischen Fachkräften. In 

den überwiegenden Fällen stehen Unwissenheit oder Überforderung dahinter. 

Obwohl die Begriffe im deutschen Recht abstrakt gehalten sind, können folgende Aspekte zur Kindeswohl-

gefährdungen gerechnet werden: 

- Vernachlässigung von Kindern 

- Vernachlässigung der häuslichen Aufsichtspflicht 

- Gewalt und physische Misshandlung 

- Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt 

- Seelische Misshandlung 

- Extreme Überbehütung 

- Verweigerung ärztlicher Behandlungen 

- Häusliche Gewalt (z.B. Gewalt zwischen Eltern), die das Kind miterleben muss 

- Erkrankungen des Kindes, die absichtlich herbeigeführt werden, damit die Eltern medizinische Hilfe her-

beiholen können (Münchhausen Stellvertreter Syndrom). 

Diese Aspekte der Kindeswohlgefährdung kann man wiederum in vier Bereiche und Formen der Gewalt in 

der Erziehung einordnen. 

8.3.2 Formen der Gewalt in der Erziehung 

Gewalt gegen Kinder hat viele Gesichter. Häufig wird sie gerade von denen ausgeübt, die ihnen am nächs-

ten sind. Das müssen nicht immer Schläge sein. Auch regelmäßige 5ŜƳǸǘƛƎǳƴƎŜƴ ƎŜƘǀǊŜƴ ŘŀȊǳΦ όα5ǳ 

ǎŎƘŀŦŦǎǘ Řŀǎ ǎƻǿƛŜǎƻ ƴƛŎƘǘΗάύΦ DŜǿŀƭǘ ƛǎǘ ŀōŜǊ ŀǳŎƘΣ ǿŜƴƴ Ŝƛƴ YƛƴŘ ǎǘŅƴŘƛƎ ǎƛŎƘ ǎǘǳƴŘŜƴƭŀƴƎ ǎŜƭōǎǘ ǸōŜǊƭŀǎπ

sen wird, körperlich oder emotional nicht versorgt wird, verwahrlost (Unterlassen essenzieller Handlun-

gen). Jede Vorgehensweise, die dem Kind Schaden zufügt oder ihm schaden könnte, kann unter Gewalt ein-

geordnet werden. Es ist dabei unerheblich, ob die Handelnden bewusst oder unbewusst agieren. Von Miss-

handlung spricht man demnach, wenn Menschen, die für den Schutz der Kinder verantwortlich sind, Gewalt 

gegen sie ausüben. Die verschiedenen Formen von Gewalt lassen sich nicht immer eindeutig voneinander 

abgrenzen, weil sie oft gemeinsam auftreten. Dennoch kann man diese Formen grob in vier Bereiche unter-

teilen:  
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Psychische  

Misshandlung 

Vernachlässigung Physische  

Misshandlung 

Sexualisierte  

Gewalt 

Erniedrigungen durch 

Worte, Diskriminierung, 

Anschreien oder Liebes-

entzug, Ablehnung, De-

mütigung, Herabsetzung, 

Überforderung, Liebes-

entzug, Gleichgültigkeit, 

Zurücksetzen, Ignoranz, 

Isolation bis hin zu Be-

drohungen und offener 

Verachtung. Kinder wer-

den nicht als eigenstän-

dige Persönlichkeiten 

respektiert, sondern 

Macht und Kontrolle wird 

ausgeübt, Abhängigkei-

ten werden erzeugt. 

Überbehütung verhindert 

Selbstständigkeit und Ab-

lösung. 

Verweigerung oder 

Versagen von grundle-

genden körperlichen 

und emotionalen Be-

dürfnissen wie acht-

same Pflege, Ernäh-

rung, Kleidung, Schutz, 

emotionale Akzeptanz, 

Betreuung und Gebor-

genheit Gesundheit, 

Arztbesuche, Bildung, 

emotionale und sozi-

ale Entwicklung und 

Unterstützung,   

Körperliche Gewalt ge-

gen Kinder, wie bei-

spielsweise das Schla-

gen mit Händen und 

Gegenständen, Schüt-

teln, Beißen, Verbrü-

hen, Vergiften. Keine  

grundsätzliche Ge-

währleistung vor kör-

perlicher Unversehrt-

heit. 

 

Jede sexuelle Hand-

lung an Kindern, die 

gegen deren Willen 

geschieht oder der sie 

aufgrund körperlicher, 

seelischer, geistiger o-

der sprachlicher Un-

terlegenheit nicht wis-

sentlich zustimmen 

können.  

 

 

8.3.3 Psychische Gewalt gegen Kinder und Vernachlässigung von Kindern 

Die psychische Misshandlung gehört zu den häufigsten Formen von Gewalt gegen Kinder mit ähnlich weit-

reichenden Folgen wie bei körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Nicht jedes Kind erfährt, was eigentlich 

für selbstverständlich erachtet wird: gemeinsames Spielen, ein offenes Ohr für Ideen und Ängste, aufbau-

ende Worte, Lob, Ermutigung. Stattdessen stehen Erniedrigungen und Demütigungen auf der Tagesord-

ƴǳƴƎΦ YƛƴŘŜǊ ǿŜǊŘŜƴ ōŜǎŎƘƛƳǇŦǘ όα5ǳ ±ŜǊǎŀƎŜǊΗάύΣ ōƭƻǖƎŜǎǘŜƭƭǘΣ ƻŘŜǊ ōŜƛ YƻƴŦƭƛƪǘŜƴ ƴƛŜŘŜǊƎŜōǊǸƭƭǘΦ 

Kinder, die Gewalt erfahren haben erhalten ein Gefühl der Ohnmacht, der Wertlosigkeit, der Angst und Ab-

hängigkeit.  

DŜǿŀƭǘ ŘǳǊŎƘ ±ŜǊƴŀŎƘƭŅǎǎƛƎǳƴƎ ƛǎǘ ƴƻŎƘ ŜƛƴŦŀŎƘŜǊ Ȋǳ ŜǊƪŜƴƴŜƴ ŀƭǎ αƴǳǊά ǎŜŜƭƛǎŎƘŜ DŜǿŀƭǘ Ƴƛǘ ŅǳǖŜǊƭƛŎƘŜǊ 

Unversehrtheit. Am eindeutigsten ist körperliche Gewalt auszumachen. Nicht aber unbedingt, ihre Herkunft 

festzustellen. 

 

8.3.4 Physische Gewalt gegen Kinder 

Selten erzählen Kinder von sich aus, dass sie misshandelt wurden. Kommt ein Kind in die Kita mit auffälligen 

Verletzungen, zum Beispiel mit Verletzungen an Körperstellen, an denen sie sich nicht selbst verletzt haben 

können, gilt es aufmerksam zu sein/ zu werden / zu bleiben. Es ist angebracht, dem nachzugehen. Fragt 

man die Familie, Kinder oder Eltern nach dem Verletzungshergang und die Antwort fällt unterschiedlich 
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oder unglaubwürdig aus, weil die Schilderung des Unfalls nicht zur Art oder Lokalität der Verletzung passt, 

ƪƻƳƳǘ ŜƛƴŜƳ Řŀǎ αƳŜǊƪǿǸǊŘƛƎά ǾƻǊΦ ¦ƴǘŜǊ ¦ƳǎǘŅƴŘŜƴ ǊŜƎǘ ǎƛŎƘ Ŝƛƴ ±ŜǊŘŀŎƘǘΦ ²ŜƎǎŜƘŜƴΣ ŀǳǎ {ŎƘŀƳΣ 

eine(n) Unschuldige(n) zu beschuldigen, ist nicht hilfreich. (Weitere Schritte Kapitel 6).  
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9. Hilfestellen/Kontaktadressen/Nummern  

9.1 Vorgehen im Krisenfall ɀ etwas ausführlicher: Die E.R.N.S.T.-Regel 
Bei Vorfällen empfiehlt sich ein Vorgehen nach der so genannten E.R.N.S.T.-Regel8: 

Erkennen von Anzeichen sexualisierter Gewalt 

Mögliche Hinweisgeber könnten sein: 

¶ Starke Veränderungen im verbalen und nonverbalen Verhalten9 (Freudlosigkeit, Aggressivität, stark 

sexualisierte Sprache oder sexualisiertes Verhalten, extremer Rückzug oder starkes Sicherheitsbe-

dürfnis). 

¶ Erkennbare Verletzungen. 

¶ α.ŀǳŎƘƎŜŦǸƘƭά ƛǎǘ ǿƛŎƘǘƛƎŜǊ IƛƴǿŜƛǎƎŜōŜǊΣ ŘŜǊ όŜƛƎŜƴŜύ ²ŀƘǊƴŜƘƳǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ŜƛƴŜ aƛǘǘŜƛƭǳƴƎ ƛƴ 

Verbindung bringen kann.  

¶ Mitteilung durch andere oder Betroffene selbst: 

o Die Mitteilung kann zufällig und möglicherweise in anderem Zusammenhang geschehen. 

o Die Mitteilung kann sich auf Geschehnisse beziehen, die schon lange zurückliegen. Dies ändert 

nichts an der Notwendigkeit, sich damit zu befassen.  

¶ Wissen um Täterstrategien trägt zum Erkennen bei: Beobachtung von auffäƭƭƛƎŜǊ αDŜƘŜƛƳƴƛǎƪǊŅƳŜπ

ǊŜƛάΣ ¢ŜƴŘŜƴȊ Ǿƻƴ ±ŜǊŀƴǘǿƻǊǘƭƛŎƘŜƴ ȊǳǊ 9ƛƴȊŜƭȊŜƛǘ Ƴƛǘ {ŎƘǳǘȊōŜŦƻƘƭŜƴŜƴΣ ǎǘŅƴŘƛƎŜ DǊŜƴȊǾŜǊƭŜǘȊǳƴπ

gen durch Peers etc. 

 

Ruhe bewahren / Report (Dokumentation) 

¶ Ruhe bewahren!  

o Keine direkte Konfrontation des/der vermutlichen Täter:in! 

o Keine eigenen Ermittlungen zum Tathergang!  

Überdenken Sie Ihre nächsten Schritte, da überstürzte und unüberlegte Handlungen die Situation 

verschlimmern könnten. 

¶ Zuhören, Glauben schenken. Auch widersprüchliche und Erzählungen von kleineren Grenzverlet-

zungen ernst nehmen! α5ǳ ōƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ǎŎƘǳƭŘΗ 9ǎ ƛǎǘ Ǝǳǘ ǳƴŘ ƳǳǘƛƎΣ Řŀǎǎ Řǳ Řŀǎ ōŜǊƛŎƘǘŜǎǘΦά 

¶ Versichern, dass das Gespräch vertraulich behandelt wird und nichts ohne Absprache unternom-

men wird: Aber auch erklären: αLŎƘ ǿŜǊŘŜ ƳƛǊ wŀǘ ǳƴŘ IƛƭŦŜ ƘƻƭŜƴΦά 

¶ Sich selbst Hilfe holen! Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens besprechen, ob die Wahrneh-

ƳǳƴƎŜƴ ƎŜǘŜƛƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ ŜƛƎŜƴŜƴ DǊŜƴȊŜƴ ŀƪȊŜǇǘƛŜǊŜƴΥ {ƛŜ ƪǀƴƴŜƴ ǳƴŘ ƳǸǎǎŜƴ ƴƛŎƘǘ ŀƭƭŜƛƴ αǊŜǘπ

ǘŜƴάΦ 

 

¶ Report: Gespräche, Fakten, Situation und eigene Wahrnehmungen dokumentieren (Datum, Uhr-

zeit, Namen der Personen, mit denen die Beobachtungen unter Beachtung der Schweigepflicht re-

flektiert wurden) [Vorlage unter Anlage 3. und 4.] 

o Was habe ich gesehen? 

o Was habe ich gehört? 

                                                           
8 S. auch https://www.kinderschutz-ol.de/cpmedia/dateien/1608301205checkliste_intervention_beim_ver-
dacht_auf_sexuelle-151.pdf.  
9 Es gibt eindeutige und weniger eindeutige Anzeichen für sexuellen Missbrauch. Manchmal zeigt ein Kind mehrere 
Auffälligkeiten, die einen stutzig machen. Manche weisen vielleicht auf ein ganz anderes Problem hin. Eltern und Be-
zugspersonen sollten aufmerksam werden, wenn ein Kind sich auffällig anders verhält als sonst. 

https://www.kinderschutz-ol.de/cpmedia/dateien/1608301205checkliste_intervention_beim_verdacht_auf_sexuelle-151.pdf
https://www.kinderschutz-ol.de/cpmedia/dateien/1608301205checkliste_intervention_beim_verdacht_auf_sexuelle-151.pdf
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o Was wurde mir erzählt? (Zitate) 

o Welche Gefühle hat das Kind, der/die Jugendliche, der/die schutzbedürftige Erwachsene? 

o Welche Gefühle habe ich? 

¶ Die Dokumentation muss handschriftlich geführt, sicher aufbewahrt und vor unberechtigter Ein-

sichtnahme geschützt sowie bei unbegründetem Verdacht vernichtet werden. 

 

Netzwerk 

¶ Keine Entscheidungen treffen und weiteren Schritte unternehmen ohne altersgemäßen Einbezug 

des betroffenen Menschen! Achtung bei innerfamiliärer sexueller Gewalt: Tragen Sie Ihre Vermu-

tung nicht an Bezugspersonen heran, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob diese das Kind ausreichend 

schützen (Beteiligung im Missbrauchssystem). Zunächst keine Konfrontation der Eltern des vermut-

lichen Opfers mit dem Sachverhalt. Keine Konfrontation der Täter:in. 

¶ Leitung und Dienstvorgesetzte informieren!  

¶ Fachliche Beratung einholen: Fachberatungsstelle und/oder insoweit erfahrene Fachkraft (für den 

Kirchenbezirk Tübingen: pro familia, siehe auch Kontakt- und Telefonliste für Krisenintervention). 

Standard bei Entscheidungen: 4-6-Augenprinzip, gemeinsame Risikoabschätzung erstellen, erst 

dann ggf. Strafanzeige stellen und die Polizei hinzuziehen. 

 

Sicherheit herstellen: Opfer schützen 

¶ Opferschutz hat von Anfang an Priorität! Spätestens jetzt sollten Situationen verhindert werden, in 

denen geschilderte Ereignisse vorkommen könnten. Auch bei sexueller Gewalt durch Kinder/Ju-

gendliche: Schützen Sie das betroffene Kind durch Beobachtung Ihrerseits oder, wenn möglich, 

Trennung des Kontaktes zum übergriffigen Kind oder Jugendlichen. Ggf. arbeitsrechtliche Möglich-

keiten gegenüber dem/der vermuteten Täter:in ausschöpfen (Freistellung, Beurlaubung, Verdachts-

kündigung). 

¶ Betroffene brauchen während des gesamten Verfahrens Beistand und Hilfe!  

 

Täter stoppen 

Bei begründetem und erhärtetem bzw. erwiesenem Verdacht: 

¶ Bei Verdacht gegen Leitungskraft: Ansprechperson auf höherer Ebene informieren. 

¶ Beschuldigte/r Mitarbeiter:in muss angehört werden. Zeitpunkt für Personalgespräch muss genau 

abgewogen werden. Mind. zwei Fachkräfte sollten anwesend sein.  

¶ Vorher mit juristischer Unterstützung abklären: mögliche angemessene arbeitsrechtliche und /oder 

strafrechtliche Schritte und die Möglichkeit/Notwendigkeit einer Strafanzeige. 
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Anhang 

 

Kontakt- und Telefonliste für Krisenintervention (Stand: August 2025) 
bei Grenzverletzungen, Übergriffen, (sexualisierter) Gewalt oder fachlichem Fehlverhalten ausgehend von 

(ehren-, neben- und hauptamtlich) Beschäftigten:  

 

Ansprechpersonen Evangelischer Kindergarten   

Christine Kern (Kindergartenleitung): Tel. 344 51 

Ansprechpersonen Evangelische Kirchengemeinde    

Manuela Heim (Kirchengemeinderätin): Tel. 570 530 

Dr. Uwe Rechberger (Pfarrer):  Tel. 932 392 

Heinz-Michael Souchon (Pfarrer): Tel. 932 399 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpersonen für Kinderschutz beim KVJS: 

Rita Brückner, 0711 6375-475, rita.brueckner@kvjs.de 

Nicole Drexler, 0711 6375-221, nicole.drexler@kvjs.de 

 

Weitere Beratungs- und Ansprechstellen 
Bei begründetem Verdacht gegenüber kirchlichen Hauptamtlichen muss eine externe Beratungsstelle ange-

fragt werden:  

mailto:6375-475,%20rita.brueckner@kvjs.de
mailto:nicole.drexler@kvjs.de



























